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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

 
folgende Information, die wir von der Bundeswehr erhalten haben, leiten wir zur 

Ihrer Kenntnis entsprechend an Sie weiter: 

 
„Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung gibt es eine 

neue Attraktivitätsmaßnahme 

 
Führerschein: Zuschuss von der Bundeswehr im Neuen Wehrdienst 

 

 
Seit 1. Januar 2026 wird auf Grundlage des 

Wehrdienstmodernisierungsgesetzes vom 22.12.2025 — (BGBI. 12025, Nr. 370 

vom 29.12.2025) ein Zuschuss zum Erwerb der Fahrerlaubnis eingeführt. 

Adressaten, sind Soldatinnen und Soldaten, die sich erstmals freiwillig für einen 

Wehrdienst mit Dienstantritt ab dem 1. Januar 2026 verpflichtet und einen 

durchgehenden Wehrdienst von mindestens zwölf Monaten geleistet haben. 

 
Ziel dieser Maßnahme ist es, die Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr 

zu steigern sowie Soldatinnen und Soldaten bei der individuellen beruflichen 



und privaten Mobilität zu unterstützen. 

 
Gefördert wird entweder der Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B oder C oder 

C1. 

Der Zuschuss wird im Anschluss an die o.g. genannten Voraussetzungen direkt 

und ausschließlich an die Soldatinnen und Soldaten nach bestandener 

Fahrerlaubnisprüfung ausgezahlt. Dies ist frühestens ab dem Jahr 2027 

möglich. 

Die Berechtigten sollen nach den marktwirtschaftlichen Grundsätzen 

eigenverantwortlich entscheiden, bei welcher Fahrschule Sie die Ausbildung 

absolvieren möchten. Eine zentrale Steuerung oder Bindung an bestimmte 

Anbieter ist nicht vorgesehen. 

 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Kooperationen 

zwischen einzelnen Fahrschulen und der Bundeswehr im Rahmen dieser 

Maßnahme nicht möglich sind. 

Dies beruht insbesondere darauf, dass die Zuschussregelung ausdrücklich als 

individuelle Förderung ausgestaltet ist. 

 
Es wird daher freundlich gebeten, diese Information an die Mitgliedsfahrschulen 

weiterzugeben und von Einzelanfragen hinsichtlich möglicher Kooperationen 

zwischen Fahrschulen und der Bundeswehr abzusehen. 

 
Gleichzeitig wird betont, dass vergünstigte Konditionen oder besondere 

Angebote, die Fahrschulen Soldatinnen und Soldaten freiwillig anbieten, 

ausdrücklich begrüßt werden. Diese können einen zusätzlichen Beitrag zur 

Attraktivität des Dienstes leisten. 

 
Für Rückfragen zu den Rahmenbedingungen der Maßnahmen steht Ihnen der 

o.g. Link zur Verfügung.“ 

 
Mit kollegialen Grüßen 

Hendrik Schreiber 
1.Vorsitzender 
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